
‚„„Beistan ist nötig, N1IC Wiıderstand“‘

Zehn Thesen der EKD ZU Kıirchenasyl

ESs g1bt eine christliche Beistandspflicht
Beistand für Bedrängte ist Chrıstenpflıicht. aran 1äßt die Bıbel keinen 7weıfel.

Solche Pflicht gılt auch gegenüber Menschen, dıie sich durch dıe Ablehnung ihres
Asylgesuchs und dıe danach anstehende Abschiebung Leib und Leben bedroht
sehen un! sıch deswegen Hılfestellung einzelne Chrıisten und Bürger, eın
Pfarramt, ıne Kirchengemeinde oder dıie Kırche wenden.

Beistand 1ST eın Widerstand die Rechtsordnung
Beıistand durch Gewährung VOIN Unterkunfit und Betreuung SOWI1Ee Rechtshilfe oder

Ööffentliche Appelle ZUT ufschıebung des Vollzugs der Abschiebung oder ZUrTr KOTr-
rektur der Abschiebeverfügung richten siıch als solche nıcht dıe Rechtsord-
NUuNng Den verantwortlichen Politikern und ehNOrden mögen solche ılfen und Pro-

ungelegen seIn. Rechtswidrig Sınd s1e nıcht

Nicht dıe Kirche, ANUr der Staat annn Asyl gewähren
‚„„‚Kırchenasyl®“ als ıne eigene Rechtsinstitution g1ibt ın der Bundesrepublık

Deutschland nıcht Die Kırche nımmt eın solches Recht auch nıcht ın Anspruch. Sıe
darf auch nıcht den Anscheıin einNes solchen Rechtes durch eın Verhalten,
mıt dem dıe Scheu staatlıcher rgane VOT dem Vollzug rechtmäßiger Maßnahmen
in kirchlichen Räumen ausgenutzt werden soll 1el des Beistandes ist vielmehr,
für Zuflucht suchende enschen ıIn der Bundesrepublik Deutschland, nıcht ın der
Kırche, dıe Gewährung des Asyls oder eines anderen Aufenthaltsrechts ZU Schutz
VOT besonderer Bedrohung doch noch erwiırken. Nur der aal kann eın olches
Recht gewähren.

Beistandshandlungen 7zielen auf die Überprüfung Von Abschiebeentscheidungen
In konkreten Einzelfällen

Gemelnden oder einzelne Christen beteiligen siıch dem Bemühen, ın konkreten
Eınzelfällen, in enen die staatlıche Handhabung des geltenden Rechts diesem nicht
gerecht werden scheint, 1E Überprüfung der staatlıchen Anordnung erwIr-
ken ıne solche Überprüfung ist geboten, WE befürchtet werden muß, da dıe
Asyl suchende Person 1m der Abschiebung Leıib und Leben edroht ist In
Einzelfällen sınd abgeschobene Flüchtlinge pfer schwerer enschenrechtsverlet-
ZUNgSCH geworden. Dies führt einer Spannung zwischen dem im chrıistlichen
(Gjew1ssen gebotenen Beistand un! der staatlıchen Anordnung. Dıiıe Betreuung Von

Ausländern, denen Abschiebung droht, und dıe Fürsprache ihren CGunsten sollen
nıcht das eCcC außer Kraft seizen, sondern dazu beıtragen, dal3 Gerechtigkeıt im
Eınzelfall geübt ırd Von kirchlicher Seite können, 7 aufgrund Öökumenischer
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